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Die präferenziellen Handelsabkommen  
(PHA) decken derzeit nur einen geringen Teil 
des aussereuropäischen Handels der Schweiz 
ab. Die fortschreitende wirtschaftliche Ein-
bindung der europäischen Partner im Rah-
men eines Netzes aus präferenziellen Han-
delsbeziehungen sowie der ungewisse Ausgang 
der multilateralen Verhandlungen werfen die 
Frage auf, ob die Schweiz aktiver den Weg der 
bilateralen Abkommen einschlagen sollte. 
Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass sol-
che Abkommen in Widerspruch zur aktuellen 
Politik in Sektoren stehen, wo noch hohe 
Schutzzölle erhoben werden, wie z.B. in der 
Landwirtschaft. Eine detaillierte Analyse der 
bilateralen Handelsabkommen der EU kann 
der Schweiz – im Sinne eines Vergleichs – in 
dieser Frage wertvolle Erkenntnisse vermit-
teln. Der Vergleich betrifft die Zollzugeständ-
nisse im Bereich Landwirtschaft und Nah-
rungsmittel sowie deren Auswirkungen auf 
die Importe und die Landwirtschaftspolitik. 
Zudem wird der Einfluss dieser Abkommen 
auf den Handel mittels ökonometrischer 
Schätzungen geprüft. 

Die Analysen zeigen, dass die EU verschie-
dene Schranken gesetzt hat, die verhindern, 
dass die präferenziellen Importe ohne jegliche 
Kontrolle in ihren Markt gelangen. Weiter ist 
festzustellen, dass die PHA kaum greifbare 
Auswirkungen auf die Entwicklung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU hat-
ten. Eine Übertragung der Parameter aus 
ökonometrischen Schätzungen von der EU 
auf die Schweiz zeigt, dass mit weiter gehenden 
Zollzugeständnissen das Volumen von Waren, 
die in die Schweiz aus Ländern wie Chile, Süd-
afrika, Mexiko und zum Teil auch aus Mittel-
meerländern eingeführt werden, substanziell 
wachsen dürfte. Am meisten betroffen wären 

Produkte wie Fleisch, Früchte und Gemüse 
(auch verarbeitet), verarbeitete tropische Pro-
dukte (Kaffee, Tee, Gewürze), Fette und Öle 
sowie Wein.

Richtungswechsel in der EU-Handels-
politik

Eckpfeiler der EU-Handelspolitik waren 
lange Zeit der multilaterale Rahmen, die Inte-
gration künftiger EU-Mitgliedsstaaten und 
einseitige Zollzugeständnisse gegenüber Ent-
wicklungsländern. Jüngere Abkommen (Süd-
afrika, Chile, Mexiko) und zahlreiche neue 
Verhandlungen in diesem Bereich weisen dar-
auf hin, dass der bilaterale Weg auch in Zu-
kunft einen hohen Stellenwert einnehmen 
wird. Diese Entwicklung ist auf verschiedene 
Faktoren zurückzuführen:
– Die Verhandlungen im Rahmen der Doha-

Runde scheinen festgefahren.
– Die EU will in ihren Handelsbeziehungen 

Sonderklauseln zu Bereichen wie Geistiges 
Eigentum, Umwelt- und Sozialkriterien 
einbauen und die Handelsbeziehungen in 
ein grösseres Ganzes integrieren, das auch 
Politik, Kultur und wirtschaftliche Zusam-
menarbeit beinhaltet.

– Schliesslich befürchtet die EU angesichts 
des Aktivismus der USA, in Sachen Bilate-
ralismus ins Hintertreffen zu geraten. 

Im bilateralen Rahmen lassen sich zudem 
wichtige Ausnahmen vereinbaren, für die eine 
Grenzöffnung nicht gilt, namentlich im Land-
wirtschaftssektor, der in der EU politisch hei-
kel bleibt.

Eine detaillierte Analyse zu den bilateralen 
Verträgen der EU mit der Türkei, Jordanien, 
Israel, Tunesien, Marokko, Südafrika, Chile 
und Mexiko zeigt, dass der Schutz gewisser 
Agrargüter – wie Rindfleisch, Zucker und zum 
Teil auch Milchprodukte – durch die Zollzu-
geständnisse nur sehr begrenzt aufgeweicht 
wurde. Meistens wurden diese Produkte, die 
in der EU durch hohe Zölle geschützt sind, von 
den bilateralen Abkommen ausgenommen. 
Wenn sie dennoch miteinbezogen wurden, 
dann mit Mengenbegrenzungen oder Zoll-
kontingenten. Allgemein hat die EU für alle 
Produkte, die Gegenstand einer gemeinsamen 
Marktorganisation sind, Leitplanken aufge-
stellt, die einen massiven Importzufluss ver-
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hindern. So wird für Früchte und Gemüse – 
trotz Zollzugeständnissen – zumeist am 
bestehenden Schutz festgehalten: einerseits 
durch das Einfuhrpreissystem und anderer-
seits durch strenge Mengenbegrenzungen 
während der europäischen Ernte.

Die Landwirtschaft wird aber von den 
Handelsabkommen nicht grundsätzlich aus-
geklammert. Die EU hat schrittweise eine 
Vielzahl von Produkten in ältere Abkommen 
aufgenommen – namentlich in die Verträge 
mit Jordanien und der Türkei, die heute einen 
Grossteil der Agrarprodukte einschliessen. Als 
Ergebnis der laufenden Verhandlungen könn-
te dies schon bald auch bei anderen Mittel-
meerländern – wie Israel und Marokko – der 
Fall sein. In jüngeren Abkommen mit Mexiko 
und Chile ist eine gestaffelte Liberalisierung 
des Agrarhandels über einen Zeitraum von 
zehn Jahren vorgesehen. Schliesslich erfolgte 
die Liberalisierung in bestimmten Fällen – wie 
Israel – bisher hauptsächlich im Rahmen von 
Zolltarifkontingenten, die jedoch für gewisse 
Produkte grosszügige Volumen vorsehen.

Die bilateralen Verträge der neuen Genera-
tion, für die das Abkommen mit Chile reprä-
sentativ ist, beschränken sich nicht auf den 
Zollaspekt, sondern umfassen zahlreiche Be-
stimmungen, die den Handel erleichtern.  
Dazu gehören zum Beispiel standardisierte 

Verfahren in den Bereichen Inspektion, Ver-
waltungskontrolle und delegierte Zertifizie-
rungen. Die Abkommen mit Chile und Süd-
afrika beinhalten zudem sehr detaillierte 
Bestimmungen in Bezug auf die gegenseitige 
Einhaltung von Regeln zu Ursprungsbezeich-
nungen und Handelsmarken.

Quantitative Evaluation  
der EU-Abkommen

Die EU-Abkommen bieten für 50% bis 
80% der Tariflinien mit einem Meistbegünsti-
gungssatz von über null eine effektive Zollprä-
ferenz (siehe Tabelle 1). Weit gehend ausge-
nommen von dieser Deckung, die je nach 
Bereich sehr unterschiedlich weit reicht, sind 
tierische Erzeugnisse (insbesondere Rind-
fleisch), Milchprodukte, ein Grossteil des Ge-
treides sowie Zucker. Weitergehende Zollzu-
geständnisse werden namentlich für Produkte 
eingeräumt, die ursprünglich relativ wenig 
geschützt waren, wie verarbeitete Produkte, 
Blumen, Ölsaaten, Eier-Erzeugnisse oder 
Wein. Auch Früchte und Gemüse sind häufig 
eingeschlossen, wenn auch stets mit saisona-
len Beschränkungen. Für Zitrusfrüchte, Ge-
treide und zum Teil Fleisch werden häufig 
Kontingente einer einfachen Aufhebung der 
Zölle vorgezogen.

Bei einer Liberalisierung dürfte sich das  
Importvolumen in die Schweiz aus Ländern  
wie Chile, Südafrika, Mexiko und zum Teil  
auch aus Mittelmeerländern substanziell  
erhöhen. Am meisten betroffen wären  
Produkte wie Fleisch, Früchte und Gemüse 
(auch verarbeitet), Kaffee, Tee, Gewürze,  
Fette und Öle sowie Wein. Im Bild: Weingut  
in Chile.

Bild: Keystone
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Am schmalsten ist die Präferenzspanne in 
den Bereichen Fleisch, Milchprodukte, Früch-
te und Gemüse. Obwohl die untersuchten 
Abkommen deutlich niedrigere Zölle vorse-
hen als gemäss Meistbegünstigungsklausel, 
besteht im Allgemeinen eine relativ geringe 
Präferenzspanne zu den Bedingungen, die den 
meisten Entwicklungs- und Transitionslän-
dern im Rahmen des Allgemeinen Präferenz-
systems (APS) gewährt werden. Für gewisse 
Länder, die schon früher von Präferenzen 
profitierten, vermochten weitergehende Be-
stimmungen in neueren bilateralen Abkom-
men die Erosion dieser Vorzugsbehandlung 
durch die allgemeine Senkung der Zölle im 
Rahmen der Uruguay-Runde nur teilweise zu 
kompensieren.

Der häufig weniger umfassende Deckungs-
bereich der Abkommen zwischen der EU und 
Mittelmeerländern wird durch eine höhere 
Präferenzspanne auf den einbezogenen Pro-
dukten wettgemacht. Deshalb sind die 
Zugangsbedingungen im Durchschnitt min-
destens ebenso interessant wie diejenigen im 
Rahmen der Abkommen mit Mexiko, Chile 
oder Südafrika.

Bei den Produkten, für die im Rahmen bi-
lateraler Abkommen gegenseitige Zugeständ-
nisse gemacht wurden, ist zum Teil ein bedeu-
tendes Importwachstum zu beobachten. Dies 
gilt namentlich für Früchte und Gemüse ins-
besondere aus Chile und Marokko, für Früch-
te aus Chile und der Türkei, für Olivenöl aus 
Tunesien und für gewisse Fleischprodukte aus 
Chile (letztere umfassen nur geringe Men-
gen). Die Handelspräferenzen haben einen 
wesentlichen Einfluss auf die Exporte von 
Ländern, die mit der EU ein bilaterales Ab-
kommen unterzeichnet haben, allen voran auf 
die Mittelmeerländer. Über den gesamten 
Landwirtschaftssektor gesehen hält sich die 
Bedeutung der bilateralen Abkommen mit der 
EU allerdings in Grenzen. Für eine stimulie-

rende Wirkung solcher Abkommen auf die 
Exporte in Richtung EU sprechen im Fall von 
Chile verschiedene Indikatoren, während bei 
Israel, Marokko und Südafrika die Anhalts-
punkte weniger eindeutig sind. Für die übri-
gen Länder ist kein klarer Trend auszumachen. 
Die einzelnen Sektoren entwickeln sich eben-
falls sehr unterschiedlich. Die Abkommen 
scheinen somit nur in gewissen Bereichen eine 
signifikante Rolle zu spielen.

Wechselwirkungen zwischen Handels-
abkommen und GAP

Die GAP wurde in den vergangenen 15 
Jahren tief greifend reformiert. Dazu trug der 
Druck durch interne Faktoren und Handels-
abkommen bei. Wegen der Neuregelungen in 
der WTO drängte sich eine umfassende Neu-
ausrichtung der Landwirtschaftspolitik auf. 
Die Beschränkungen für Exportsubventionen 
und die Bestimmungen zur internen Stützung 
liessen sich – namentlich in Bereichen wie 
Fleisch, Getreide, Milchpulver oder Butter – 
nicht mit den Interventionsregelungen und 
den garantierten Preisen der früheren GAP 
vereinbaren. Die WTO-Panels und vor allem 
die Zugeständnisse an Entwicklungsländer – 
insbesondere die Initiative «Alles ausser Waf-
fen» – spielten bei gewissen Reformen eine 
entscheidende Rolle, zum Beispiel bei Pro-
dukten wie Bananen, Zucker und Reis. Dabei 
kam der Druck nicht zwingend von aussen. 
Manchmal trugen diese Handelszugeständ-
nisse auch dazu bei, dass Reformen durchge-
setzt wurden, die aus internen Gründen wün-
schenswert waren. Tatsache ist, dass die 
multi- und unilaterale Handelspolitik die Re-
form der GAP wesentlich mitgeprägt hat.

Die bilateralen Abkommen scheinen hin-
gegen bei der Reform der GAP nur eine unter-
geordnete Rolle gespielt zu haben. Diese Ab-
kommen ziehen Importe nach sich, welche die 
gemeinsamen Marktorganisationen für die 
Sektoren Früchte und Gemüse oder auch Oli-
venöl unter Druck setzen. Die wichtigsten 
Produkte mit einer gemeinsamen Marktorga-
nisation wurden jedoch ausgeklammert oder 
erfuhren nur eine sehr kontrollierte bilaterale 
Liberalisierung.

Es ist anzunehmen, dass die Verhandlun-
gen über ein bilaterales Abkommen zwischen 
der EU und Brasilien oder dem Mercosur in 
den Bereichen Zucker und Rindfleisch schwie-
rig bleiben, denn die entsprechenden Export-
kapazitäten Brasiliens könnten die europäi-
sche Produktion gefährden; im Fall von 
Rindfleisch wären zudem zahlreiche Famili-
enbetriebe betroffen. Abgesehen von diesem 
Sonderfall ebnen die fortschreitende Aufhe-
bung des Interventionsmechanismus in zahl-
reichen Sektoren sowie der Übergang zu ent-

in % Effektiv abgedeckte Produkte (a) Niedrigster anwendbarer Satz 
  für den Partner (b)

MFN  19.5

APS  13.9

Südafrika 68.1 12.6

Chile 80.2 12.8

Israel 51.3 12.8

Jordanien 53.5 13.1

Marokko 56.4 11.8

Mexiko 69.6 12.5

Tunesien 52.2 12.0

Türkei 81.4  9.4

Tabelle 1

Durchschnittlicher Prozentsatz und Anteil der eingeschlossenen Produkte im Handelssystem der EU  
für Landwirtschaftsprodukte mit Meistbegünstigungszollsatz (MFN)>0, 2004

Anmerkung: (a) entspricht dem Anteil von Produkten, für 
die das bilaterale Abkommen dem Partner Zölle garantiert, 
die durchwegs niedriger sind als im Rahmen der Meistbe-
günstigung oder des Allgemeinen Präferenzssystems (APS), 
oder für die der Partner von einem Vorzugszollkontingent 
profitiert; (b) entspricht dem durchschnittlichen Ad-valo-
rem-Äquivalent des niedrigsten auf den Partner anwendba-
ren Zollsatzes für die Landwirtschaftsprodukte mit MFN-
Satz >0. Diese Zahlen betreffen ausschliesslich die land-
wirtschaftlichen Tariflinien, für welche die Zölle im Rahmen 
der Meistbegünstigungsklausel nicht null sind und damit 
86% der gesamten landwirtschaftlichen Tariflinien. Zur Er-
innerung: Die durchschnittlichen Zölle für die Landwirt-
schaftsprodukte insgesamt, einschliesslich Produkte mit 
einem MFN-Satz von null, betrugen mit derselben Berech-
nungsmethode 16,8%.

 Quelle: SECO (2007b) / Die Volkswirtschaft
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koppelten Direktzahlungen den Weg für 
entsprechende Abkommen. Damit wird der 
grundlegende Konflikt zwischen GAP und 
Zollsenkungen ausgeräumt – nämlich das Ri-
siko, dass der staatliche Aufkauf von Import-
produkten den Interventionsmechanismus 
überstrapaziert. In Bereichen wie Zucker oder 
selbst Getreide und Milch ermöglichten die 
internen Reformen zudem eine Rationalisie-
rung der Produktion. Damit stieg die Wettbe-
werbsfähigkeit des Sektors gegenüber den 
Importen beträchtlich, was den Abschluss 
künftiger Handelsabkommen ebenfalls er-
leichtert.

Erkenntnisse für die Schweiz

Die Liste der sensiblen Landwirtschafts-
produkte sieht in der Schweiz etwas anders aus 
als in der EU. Die Schweiz erhebt höhere Zölle 
für lebende Tiere, Milch, Getreide, Ölsaaten, 
verarbeitete Produkte, Getränke und ver-
schiedene Fleischsorten. Die von der Schweiz 
abgeschlossenen Abkommen erstrecken sich 
im Allgemeinen auf eine weniger grosse An-
zahl von Produkten. Häufiger ausgeklammert 
sind tierische Produkte, Getreide, Ölsaaten, 
Früchte, Gemüse und verarbeitete Produkte. 
Dafür werden für die eingeschlossenen Pro-
dukte in der Regel proportional höhere Zoll-
ermässigungen gewährt.

Um quantitative Anhaltspunkte zu gewin-
nen, wurde eine ökonometrische Analyse 
durchgeführt, die den Einfluss der bilateralen 
Handelsabkommen auf die Handelsflüsse 
isolieren sollte. Dieser Einfluss ist allerdings 
schwierig zu bestimmen: 
– Erstens liegen für die untersuchten Part-

nerländer die Ausgangsvolumina häufig 
sehr tief;

– zweitens sind die effektiven Liberalisierun-
gen begrenzt;

– drittens besteht nur ein geringer zeitlicher 
Abstand. 

Die Schätzungen lassen jedoch vermuten, 
dass Zollermässigungen in ursprünglich stark 
geschützten Sektoren einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Handelsflüsse haben können.

Die für die EU durchgeführten Schätzun-
gen zur Importelastizität wurden verwendet, 
um festzustellen, wie sich eine Vertiefung der 
bestehenden bilateralen Abkommen für die 
Schweiz auswirken könnte. Rein zur Veran-
schaulichung und ohne Vorwegnahme der 
tatsächlichen Modalitäten einer solchen  
Vertiefung der bilateralen Abkommen der 
Schweiz wurde den Simulationen eine voll-
ständige Abschaffung der Zölle für die Part-
nerländer zugrunde gelegt. Heikle Situationen 
zeigen sich zum Beispiel beim Fleisch für Chi-
le oder bei den Getränken (Wein) für Süd-

afrika. Generell ist damit zu rechnen, dass eine 
Liberalisierung ein substanzielles Wachstum 
der Importe in die Schweiz bewirken würde, 
namentlich für Einfuhren aus Chile, Südafrika 
und Mexiko. Am stärksten betroffen wären 
Fleisch, Früchte und Gemüse (auch verarbei-
tet), Kaffee, Tee und Gewürze sowie Öle und 
Wein. Verglichen mit den gesamten Importen 
von Landwirtschaftsgütern in die Schweiz 
dürften sich jedoch diese Importe in absoluten 
Zahlen in einem eher bescheidenen Rahmen 
bewegen, da die betrachteten Partnerländer 
weniger bedeutende Lieferanten sind und  
bereits von einem gewissen präferenziellen 
Zugang profitieren. Das Importwachstum 
konzentriert sich im Übrigen auf wenig ge-
schützte Produkte und Einfuhren im Rahmen 
von Vorzugskontingenten. In diesen beiden 
Fällen ist nicht mit einem markanten Anstieg 
der Importe aufgrund eines PHA zu rechnen, 
ausser es würden umfangreiche präferenzielle 
Zollkontingente gewährt.

Produkte, für die derzeit Vorzugskontin-
gente gelten, liessen sich in den vorliegenden 
Simulationen allerdings nicht adäquat be-
rücksichtigen. Ihre Behandlung könnte im 
Rahmen einer möglichen Vertiefung der be-
stehenden Abkommen entscheidend sein, 
namentlich bei Wein aus Chile, Gemüse aus 
Israel, Jordanien, Marokko, Mexiko und der 
Türkei sowie Wein, Fleisch und Früchten aus 
Südafrika. Die relevanten Auswirkungen 
dürften sich indes auf einige Sektoren pro 
Partner beschränken, wobei die grössten 
Wachstumspotenziale bei Chile, Mexiko und 
Südafrika zu vermuten sind. 

Kasten 1
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